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 Veröffentlicht am 28.04.2015

Norm

AVRAG §3 Abs5

1. AVRAG § 3 heute

2. AVRAG § 3 gültig ab 01.07.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 29/2010

3. AVRAG § 3 gültig von 01.07.1993 bis 30.06.2010

Rechtssatz

Die Rechtsfolgen der privilegierten Kündigung des Arbeitnehmers nach § 3 Abs 5 AVRAG sind diejenigen einer

rechtmäßigen Arbeitgeberkündigung zum Stichtag der rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses.Die

Rechtsfolgen der privilegierten Kündigung des Arbeitnehmers nach Paragraph 3, Absatz 5, AVRAG sind diejenigen einer

rechtmäßigen Arbeitgeberkündigung zum Stichtag der rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
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